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§111 Absatz 1 SchulG NRW. Wenn die kirchliche Schule dichtgemacht wird, ist zunächst der
Dienstgeber verpflichtet dich weiter zu beschäftigen, falls das nicht möglich ist, wechselst du
zum Land und behältst dabei eine evtl. Beförderung (in der Regel übernimmt die Stadt als
nächster öffentlicher Schulträger die Schule, die müssen ihre Schüler ja irgendwo beschulen,
wenn da auf einmal 1.000 Plätze wegfallen, wird das überall anders knapp)

Eine Bewerbung von A13 (Kirchendienst) auf eine A14 (Landesdienst) geht meines Wissens
nach nicht (auch nicht umgekehrt), aber auf A15 habe ich das schon ein paarmal erfolgreich
mitbekommen (meistens Fachleitungsstellen, aber auch einmal eine stellv. Schulleitung beim
Land).
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